
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/6/23 89/12/0200
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1993

Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §58 Abs3;

Rechtssatz

Andere als private Interessen des Landeslehrers iSd § 58 Abs 3 LDG dürfen nicht mit ö7entlichen Interessen an der

Förderung der Unterrichtstätigkeit des Lehrers gleichgesetzt

werden.
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